
BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 124/2011 

vom 2. Dezember 2011 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) und Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum, geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkom
men über den Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden 
„Abkommen“, insbesondere auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Anhang I des Abkommens wurde durch den Beschluss 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 112/2011 vom 
21. Oktober 2011 ( 1 ) geändert. 

(2) Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 115/2011 vom 
21. Oktober 2011 ( 2 ) geändert. 

(3) Die Verordnung (EU) Nr. 16/2011 der Kommission vom 
10. Januar 2011 mit Durchführungsbestimmungen für 
das Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel ( 3 ) 
ist in das Abkommen aufzunehmen. 

(4) Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche und lebens
mittelrechtliche Vorschriften. Laut der sektoralen Anpas
sungen zu Anhang I und der Einleitung zu Kapitel XII 
von Anhang II gelten veterinärrechtliche und lebensmit
telrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange 
Liechtenstein in das Abkommen zwischen der Europäi
schen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenos
senschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Er
zeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher 
nicht für Liechtenstein — 

BESCHLIESST: 

Artikel 1 

Anhang I des Abkommens wird wie folgt geändert: 

1. In Kapitel I Teil 7.2 wird nach Nummer 53 (Verordnung 
(EU) Nr. 200/2010 der Kommission) folgende Nummer an
gefügt: 

„54. 32011 R 0016: Die Verordnung (EU) Nr. 16/2011 der 
Kommission vom 10. Januar 2011 mit Durchführungs
bestimmungen für das Schnellwarnsystem für Lebens- 
und Futtermittel (ABl. L 6 vom 11.1.2011, S. 7).“ 

2. In Kapitel II wird nach Nummer 47 (Verordnung (EG) 
Nr. 669/2009 der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 

„47a. 32011 R 0016: Verordnung (EU) Nr. 16/2011 der 
Kommission vom 10. Januar 2011 mit Durchfüh
rungsbestimmungen für das Schnellwarnsystem für 
Lebens- und Futtermittel (ABl. L 6 vom 11.1.2011, 
S. 7).“ 

Artikel 2 

In Anhang II Kapitel XII des Abkommens wird nach Nummer 
54zzzzzl (Beschluss 2010/169/EU der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 

„54zzzzzm 32011 R 0016: Verordnung (EU) Nr. 16/2011 
der Kommission vom 10. Januar 2011 mit 
Durchführungsbestimmungen für das Schnell
warnsystem für Lebens- und Futtermittel (ABl. 
L 6 vom 11.1.2011, S. 7).“ 

Artikel 3 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 16/2011 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amts
blatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am 3. Dezember 2011 in Kraft, sofern 
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Ar
tikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*).
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( 1 ) ABl. L 341 vom 22.12.2011, S. 72. 
( 2 ) ABl. L 341 vom 22.12.2011, S. 78. 
( 3 ) ABl. L 6 vom 11.1.2011, S. 7. 

(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mit
geteilt.



Artikel 5 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union 
veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 2. Dezember 2011. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Vorsitzende 

Kurt JÄGER
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